Beurteilungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie Sonderpädagogischen Fachkräften 

Verwaltungsvorschrift vom 27. Mai 2004 (ABl.TKM S. 234)

A. Zuständigkeiten für Beurteilungen aller Lehrerinnen und Lehrer und Sonderpädagogischen Fachkräfte

1. Geltungsbereich

1.1 Die Zuständigkeitsregelung gilt für alle an staatlichen Schulen, in der Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung und in der Schulaufsicht Thüringens beschäftigten angestellten und verbeamteten Lehrerinnen/Lehrer und Sonderpädagogischen Fachkräfte.

1.2 Die in dieser Richtlinie verwendeten Funktions-, Status- und anderen Bezeichnungen gelten für Frauen und Männer.

2. Zuständigkeit für die Abgabe der Beurteilung

2.1 Die Beurteilung der Lehrer und Sonderpädagogischen Fachkräfte an den staatlichen Schulen außer den stellvertretenden Schulleitern, den Abteilungsleitern, den Oberstufenleitern und den Lehrkräften, die in den Mobilen Sonderpädagogischen Diensten eingesetzt sind, erfolgt durch den Schulleiter. Betrifft die Beurteilung einen Fachleiter, so ist vom Leiter des schulartbezogenen (Teil-)Seminars ein Beurteilungsbeitrag zu erstellen. Der Beurteilungsbeitrag ist in der Beurteilung kenntlich zu machen. Die Beurteilung ist dem zuständigen Schulamtsleiter, der diese Aufgabe an einen Aufsichtsreferenten der betreffenden Schulart delegieren kann, vor Eröffnung zur Billigung vorzulegen. Ansonsten ist der Schulleiter in der Erstellung der Beurteilung unabhängig und an Weisungen nicht gebunden.

2.2 Die Beurteilung der Schulleiter, stellvertretenden Schulleiter, Abteilungsleiter und Oberstufenleiter erfolgt durch den Schulamtsleiter, der diese Aufgabe an einen Aufsichtsreferenten der betreffenden Schulart delegieren kann. Vor Erstellung der Beurteilung der stellvertretenden Schulleiter, Abteilungsleiter und Oberstufenleiter ist der Schulleiter zu hören. Die Beurteilung der Schulleiter ist der zuständigen Fachabteilung des Thüringer Kultusministeriums vor Eröffnung zur Billigung vorzulegen.

2.3 Die Beurteilung der Lehrkräfte, die in den Mobilen Sonderpädagogischen Diensten eingesetzt sind, erfolgt durch den Schulamtsleiter, der diese Aufgabe an einen Aufsichtsreferenten der betreffenden Schulart delegieren kann. Vor der Erstellung der Beurteilung ist der Schulleiter der Stammdienststelle zu hören.

2.4 Die Beurteilung der Lehrer und Sonderpädagogischen Fachkräfte, die an einem Staatlichen Schulamt, dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien oder an einem Studienseminar tätig sind, erfolgt durch den jeweiligen Leiter der Dienststelle. Die Beurteilung ist der zuständigen Fachabteilung des Thüringer Kultusministeriums vor Eröffnung zur Billigung vorzulegen.

2.5 Die Beurteilung der Leiter der Schulämter, des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien und der Studienseminare erfolgt durch das Thüringer Kultusministerium.

2.6 Bei einem/ einer abgeordneten oder versetzten Lehrer oder Sonderpädagogischen Fachkraft ist von der Dienststelle, an die der Beschäftigte abgeordnet/ versetzt wurde, ein Beurteilungsbeitrag zu erstellen, wenn die Abordnung / Versetzung weniger als ein Jahr zurückliegt. Der Beurteilungsbeitrag ist in der Beurteilung kenntlich zu machen.

B Richtlinien zur dienstlichen Beurteilung angestellter Lehrerinnen/ Lehrer und Sonderpädagogischer Fachkräfte - Neufassung der Richtlinie vom 31. Juli 1997 -

1. Geltungsbereich

1.1 Die Richtlinien gelten für alle an staatlichen Schulen, in der Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung und in der Schulaufsicht Thüringens beschäftigten angestellten Lehrerinnen / Lehrer und Sonderpädagogischen Fachkräfte.

1.2 Bei der Beurteilung der Leistung von schwerbehinderten Menschen und diesen gleichgestellte behinderte Menschen ist die Minderung der Arbeits- und Verwendungsfähigkeit durch die Behinderung zu berücksichtigen (§ 14 Abs. 3 ThürLbVO). Näheres regelt die Rahmenintegrationsvereinbarung für den Geschäftsbereich des Thüringer Kultusministeriums.

1.3 Die in dieser Richtlinie verwendeten Funktions-, Status- und anderen Bezeichnungen gelten für Frauen und Männer.

2. Ziel und Bedeutung der Beurteilung

2.1 Dienstliche Beurteilungen haben zum Ziel, ein aussagefähiges, objektives und vergleichbares Bild der Eignung, der Befähigung und der fachlichen Leistung der Lehrer und Sonderpädagogischen Fachkräfte zu gewinnen. Die Beurteilung soll neben der verlässlichen Bewertung der gezeigten Leistungen sowie der Beschreibung von Eignung und Fähigkeiten auch eine verlässliche Grundlage für personalwirtschaftliche Maßnahmen wie leistungs- und befähigungsgerechten Personaleinsatz, gezielte Fördermaßnahmen, Personalentwicklungsplanung und Bewertung früherer personalwirtschaftlicher Entscheidungen sein.

2.2 Dienstliche Beurteilungen erfordern von dem Beurteilenden Objektivität, Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbewusstein. Die Beurteilung muss sachlich, frei von Vorurteilen und Rücksichtnahmen sein. Sie muss vollständig sein und ein umfassendes Bild vom Arbeitsverhalten, den Leistungen und dem Befähigungsprofil des Beurteilten vermitteln. Neben positiven Merkmalen sind auch festgestellte Mängel innerhalb der dienstlichen Tätigkeit darzustellen.

3. Anlass für die Beurteilung

Die dienstliche Beurteilung der Lehrer und Sonderpädagogischen Fachkräfte erfolgt nur aus besonderem Anlass. Sie ist vorzunehmen:

- 
für Bewerber um Funktionsstellen; 

- 
vor endgültiger Übertragung einer Funktionsstelle; 

- 
vor Höhergruppierungen; 

- 
vor der Übertragung einer neuen Aufgabe (z. B. als Oberstufenleiter, Abteilungsleiter, Fachberater, Beratungslehrer oder Auslandsschuldienst); 

- 
bei Antragstellung zur Aufnahme in das Lehrertauschverfahren; 

- 
auf Anordnung der Schulaufsichtsbehörden; 

- 
auf Antrag der Lehrkraft bei Zuweisung einer neuen Tätigkeit, bei einer Versetzung, bei einer Abordnung von mehr als einem Jahr, bei Antritt einer Elternzeit, bei Antritt eines Urlaubs, wenn die Abwesenheit/Beurlaubung voraussichtlich länger als ein Jahr dauert oder aufgrund sonstiger triftiger Gründe. 

4. Inhalt der Beurteilung

Die dienstliche Beurteilung muss sich auf die dienstliche Eignung, Befähigung und fachliche Leistung erstrecken. Sie ist gemäß dem in Anlage beigefügten Beurteilungsformblatt aufzubauen.

4.1 Angaben zur Person und zu den dienstlichen Tätigkeiten

Neben den Angaben zur Person und dem Zweck der Beurteilung hat die dienstliche Beurteilung Angaben zum Unterrichtseinsatz bzw. Einsatzbereich sowie zu den sonstigen dienstlichen Aufgaben zu enthalten, die die beurteilte Lehrkraft im Beurteilungszeitraum wahrgenommen hat. Daneben sind auch Tätigkeiten aufzunehmen, die im Zusammenhang mit den dienstlichen Aufgaben an der Schule/ Dienststelle stehen (z. B. Mitglied in einem Prüfungsausschuss der Kammern usw.)

4.2 Fachliche Leistung

4.2.1 Bei der Beurteilung der fachlichen Leistung ist einzugehen auf

- 
die Unterrichtsplanung und -gestaltung (auf die Qualität des Unterrichts, nicht auf die einer evtl. schriftlichen Unterrichtsvorbereitung, ist einzugehen), 

- 
das erzieherische Wirken, 

- 
die Fähigkeit zur Gesprächsführung und -leitung, 

- 
die Fachkompetenz, 

- 
die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigen und anderen Partnern der Schule, 

- 
die Mitwirkung bei (Fach-) Konferenzen, 

- 
das sonstige Engagement für die Schule, 

bei Schulleitern und Stellvertretern darüber hinaus auf

- 
die Fähigkeit zur Konferenz- und Gesprächsleitung, 

- 
die Fähigkeit zur Konfliktbewältigung, 

- 
die Qualität der Arbeit in Angelegenheiten der Schulverwaltung sowie in allgemeinen schulfachlichen, pädagogischen, schulorganisatorischen und schulrechtlichen Fragen und in der Schulentwicklung sowie bei deren Umsetzung 

bei Lehrkräften in der Schulaufsicht und in der Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung auf

- 
Arbeitserfolg hinsichtlich Quantität und Qualität, 

- 
Arbeitsweise bezüglich Selbstständigkeit, Initiative, Planungsvermögen und Kreativität, 

- 
Fähigkeit zum Dialog und zur Zusammenarbeit als Vorgesetzter und Dritten gegenüber. 

Bei Lehrkräften, Schulleitern und Stellvertretern der berufsbildenden Schulen ist auch einzugehen auf die Zusammenarbeit mit Ausbildern, Vertretern der Kammern und anderen Partnern dieser Schulen.

4.2.2 Für die Bewertung der fachlichen Leistung stehen folgende sechs Bewertungsstufen zur Verfügung:

- 
entspricht nicht den Anforderungen 

- 
entspricht noch den Anforderungen 

- 
entspricht den Anforderungen 

- 
übertrifft die Anforderungen 

- 
übertrifft erheblich die Anforderungen 

- 
hervorragend 

4.3 Eignung und Befähigung

Die Beurteilung hat sich insbesondere zu erstrecken

4.3.1 bei der Eignung auf die geistigen Anlagen, das körperliche Leistungsvermögen, die Verantwortungsbereitschaft und die Führungseigenschaft

4.3.2 bei der Befähigung auf die Ausbildung, Berufserfahrung, Fachkenntnisse, Fort- und Weiterbildung,

4.3.3 auf allgemeine Persönlichkeitsmerkmale, wie z. B. Ausdrucksvermögen, Kommunikationsfähigkeit, Integrationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick, Teamfähigkeit, Konfliktbewältigung, Ausgeglichenheit.

4.4 Eignung und Befähigung für den besonderen Anlass der Beurteilung

In der dienstlichen Beurteilung sind auch Feststellungen zu dem besonderen Anlass zu treffen, der zur Beurteilung geführt hat. Bei Bewerbungen um eine Funktionsstelle sind bei der Beurteilung die für die Wahrnehmung der jeweiligen Funktion erforderlichen Qualifikationen besonders zu berücksichtigen.

Es sind insbesondere folgenden Kriterien zu beachten:

4.4.1 Eine Beurteilung, die aus Anlass der Bewerbung um ein Amt der Schulleitung erstellt wird, soll Aufschluss geben über

- 
Sachkompetenzen wie: 





- 
die Fähigkeit zur Konferenz- und Gesprächsleitung 




- 
Organisations- und Planungsfähigkeit 




- 
die Kenntnisse sowie die Darstellungs- und Argumentationsfähigkeit in allgemeinen schulfachlichen, pädagogischen und schulrechtlichen Fragen sowie in Angelegenheiten der Schulverwaltung 




- 
die Fähigkeit, Schule zu gestalten und qualitativ weiterzuentwickeln 




- 
die Fähigkeit zur Bewertung fremden Unterrichts und zur Beratung von Lehrkräften 




- 
die Fähigkeit zur selbstständigen Wahrnehmung besonderer schulischer Aufgaben 



- 
allgemeine Persönlichkeitsmerkmale wie: 





- 

Fingerspitzengefühl, Takt, Festigkeit 



- 

Selbstsicherheit, Entschlusskraft 



- 

Belastbarkeit 



- 

Überzeugungskraft, Innovationsfähigkeit 



- 

Glaubwürdigkeit, Kritikfähigkeit 



- 

Verantwortungsbereitschaft 


- 
Sozialkompetenzen wie: 



- 
Teamfähigkeit, Konsensfähigkeit, Integrationsfähigkeit 


- 
Kommunikationsfähigkeit 


- 
Konfliktfähigkeit 


- 
Fähigkeit, die Mitarbeiter richtig einzuschätzen und deren Arbeitsbereitschaft durch sachliche Kritik zu beeinflussen und die Leistung zu fördern 


- 
Umgang mit Schülern und Eltern 

- 
außerunterrichtliche schulische Tätigkeiten. 




4.4.2 Eine Beurteilung, die aus Anlass der Bewerbung um ein sonstiges Amt in der Schule erstellt wird, soll Aufschluss geben über

- 
die Fähigkeit zur Gesprächsleitung, 

- 
die Fähigkeit zur Beratung von Lehrkräften, 

- 
die Fähigkeit zur selbstständigen Wahrnehmung besonderer schulischer Aufgaben, 

- 
die Kenntnisse sowie die Darstellungs- und Argumentationsfähigkeit in schulfachlichen Fragen, 

- 
außerunterrichtliche schulische Tätigkeiten. 

4.4.3 Eine Beurteilung, die aus Anlass der Bewerbung um ein Amt in der Lehreraus-, -fort und -weiterbildung erstellt wird, soll - soweit möglich - Aufschluss geben über

- 
die Fähigkeit zur Bewertung fremden Unterrichts und zur Beratung und Beurteilung der Unterrichtenden, 

- 
die Fähigkeit zur Leitung von Seminarveranstaltungen und Fachkonferenzen, 

- 
die Kenntnisse sowie die Darstellungs- und Argumentationsfähigkeit in ausbildungsfachlichen und ausbildungsrechtlichen Fragen, 

- 
außerunterrichtliche schulische Tätigkeiten, 

- 
die Fähigkeit zur selbstständigen Wahrnehmung besonderer schulischen Aufgaben. 

4.5 Bewertung der Eignung und Befähigung

Für die Eignung und Befähigung ist nach folgenden Ausprägungsgraden zu bewerten

- 
schwach ausgeprägt 

- 
normal ausgeprägt 

- 
stark ausgeprägt 

- 
besonders stark ausgeprägt 

5. Gegenstand der Beurteilung

Die Beurteilung stützt sich auf

- 
Unterrichtsbesuche, 

- 
Einsicht in korrigierte schriftliche Lernkontrollen, 

- 
Einsicht in die Unterlagen aus der dienstlichen Tätigkeit (ausgenommen: schriftliche Unterrichtsvorbereitungen), 

- 
Kenntnisse der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 

- 
Feststellungen bei der Wahrnehmung besonderer Funktionen, 

- 
Feststellungen über sonstige dienstbezogene Tätigkeiten. 

5.1 Unterrichtsbesuche

Der Unterrichtsbesuch ist in den von der Lehrkraft unterrichteten Fächern und entsprechend dem Unterrichtseinsatz in den einzelnen Stufen und Schularten vorzunehmen. Der Unterrichtsbesuch umfasst zwei Unterrichtsstunden; in begründeten Fällen kann der Unterrichtsbesuch weitere Unterrichtsstunden umfassen. Der konkrete beabsichtigte Unterrichtsbesuch soll mindestens eine Woche vorher angekündigt werden. Der Unterrichtsbesuch ist anschließend mit der Lehrkraft zu besprechen; über die Besprechung ist ein kurzes Protokoll zu fertigen.

Der Beurteilende kann zum Unterrichtsbesuch fachkompetente Lehrer wie Fachberater, Fachleiter hinzuziehen.

5.2 Feststellungen über sonstige dienstbezogene Tätigkeiten

Die Beurteilung soll auch Angaben über besondere pädagogische und organisatorische Aufgaben enthalten, die die Lehrkraft in ihrer außerunterrichtlichen schulischen Tätigkeit wahrnimmt.

6. Ziel und Bedeutung der Beurteilung

6.1 Die Beurteilung ist mit einem Gesamturteil abzuschließen. Das Gesamturteil muss aus dem Text der Beurteilung ableitbar sein.

6.2 Für das Gesamturteil stehen folgende Bewertungsstufen zur Verfügung:

- 
hervorragend 

- 
übertrifft erheblich die Anforderungen 

- 
übertrifft die Anforderungen 

- 
entspricht den Anforderungen 

- 
entspricht noch den Anforderungen 

- 
entspricht nicht den Anforderungen. 

Hinsichtlich der Bedeutung der vorgenannten Bewertungsstufen wird auf die Punkte 3.1.1 bis 3.1.6 der Verwaltungsvorschrift zu § 53 Abs. 7 Thüringer Verordnung über die Laufbahnen (Thüringer Laufbahnverordnung - ThürLbVO) - Beurteilungsrichtlinien - (ThürStAnz Nr. 52/2001 S. 2803) verwiesen.

7. Besondere Beurteilungen aus Anlass der beabsichtigten Übernahme in ein Beamtenverhältnis

7.1 Bei beabsichtigter Übernahme in ein Beamtenverhältnis sind für die Beurteilung die Kriterien der Eignung und Befähigung von vorrangiger Bedeutung. Die fachliche Leistung ist nur dann von Bedeutung, wenn die gezeigte Leistung nur noch den Anforderungen oder den Anforderungen nicht entspricht.

7.2 Als Bewertungsmaßstäbe sind für diese Beurteilung zu verwenden:

- 
hat sich bewährt 

- 
hat sich noch nicht bewährt 

- 
hat sich nicht bewährt 

Das in Anlage beigefügte Formblatt ist für diese Beurteilung nur dann in vollem Umfang zu verwenden, wenn das Ergebnis der Beurteilung "hat sich noch nicht bewährt" oder "hat sich nicht bewährt" lautet. Ist das Ergebnis "hat sich bewährt", endet das Beurteilungsformblatt mit dieser Feststellung nach Teil 1. (Personalien).

8. Eröffnung und Besprechung der Beurteilung

8.1 Die Beurteilung ist der Lehrkraft in ihrem vollen Wortlaut zu eröffnen und zu erläutern. Eine Kopie der Beurteilung ist der Lehrkraft rechtzeitig, spätestens zu Beginn der Eröffnung auszuhändigen.

8.2 Die Eröffnung und Besprechung der Beurteilung erfolgt durch den Beurteilenden.

8.3 Ist der Beurteilte der Meinung, nicht richtig beurteilt worden zu sein, hat er das Recht zur schriftlichen Gegenvorstellung. Die Gegenvorstellung ist auf seinen Wunsch ebenfalls zu erörtern.

8.4 Die Beurteilung nebst den Gegenvorstellungen ist zu der Personalakte zu nehmen.

9. In-Kraft-Treten

Die Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Gemeinsamen Amtsblatt des Thüringer Kultusministeriums und des Thüringer Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Kraft.

Thüringer Kultusministerium

